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Die Abteilung „Pflanzengesundheit“ der BBA teilt mit:

Anerkennung von Bulgarien als frei
von Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus

Entsprechend Anhang III, Teil A, Nr. 12 der Richtlinie 2000/
29/EG ist die Einfuhr von Speise- und Wirtschaftskartoffeln aus
Drittländern grundsätzlich verboten. Von diesem Verbot sind die-
jenigen Drittländer ausgenommen, die vom StändigenAusschuss
Pflanzenschutz entweder als frei von Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus anerkannt worden sind oder in denen Bestim-
mungen eingehalten werden, die den gemeinschaftlichen Be-
stimmungen zur Bekämpfung der Kartoffelringfäule gleichwer-
tig sind.

Bulgarien hat bei der Europäischen Kommission einen An-
trag gestellt, um als frei von Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus anerkannt zu werden. Auf der Basis der Ergeb-
nisse mehrerer Inspektionsreisen, die das EG-Pflanzenschutz-
inspektorat nach Bulgarien durchgeführt hat, sowie aufgrund
der von Bulgarien übermittelten zusätzlichen Informationen
hat der Ständige Ausschuss Pflanzenschutz Bulgarien als frei
von Kartoffelringfäule anerkannt. Eine entsprechende Ent-
scheidung der Kommission wurde hierzu im Rahmen der letz-
ten Ausschusssitzung verabschiedet. Mit dieser Entscheidung
sind zukünftig Einfuhren von Speise- und Wirtschaftskartof-
feln aus Bulgarien möglich. Die übrigen Einfuhrbestimmun-
gen für Kartoffeln aus Drittländern entsprechend Anhang IV A
I der Richtlinie 2000/29/EG sind aber weiterhin auch für Bul-
garien zu beachten.
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Ausnahmeentscheidung für Einfuhren von
Pflanzkartoffeln aus Kanada verlängert

Aufgrund des hohen Risikos für die Einschleppung von für
den europäischen Kartoffelanbau gefährlichen Schadorganis-
men ist die Einfuhr von Pflanzkartoffeln aus Drittländern ge-
nerell verboten. Eine Ausnahme von diesem Einfuhrverbot be-
steht allerdings seit nunmehr fast 25 Jahren für Pflanzkartof-
feln aus Kanada. Die im Rahmen einer Vielzahl entsprechen-
der Entscheidungen der Kommission (zuletzt Entscheidung
2003/61/EG) gewährte Ausnahme beschränkt sich dabei auf
bestimmte Kartoffelsorten (‘Atlantic’, ‘Donna’, ‘Kennebec’,
‘Russet Burbank’, ‘Sebago’ und ‘Shepody’), die in bestimmten
Mitgliedstaaten traditionell stark nachgefragt werden. Ausfuh-
ren sind lediglich aus den Provinzen „New Brunswick“ und
„Prince Edward Island“ zulässig, da bei diesen Gebieten das
Risiko der Einschleppung von Quarantäneschadorganismen,
insbesondere Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, auf-
grund der von den kanadischen zuständigen Stellen durchge-
führten stringenten Maßnahmen als sehr gering eingestuft wer-
den kann. Tatsächlich gab es seit der erstmaligen Gewährung
einer Ausnahme vom Importverbot im Jahr 1981 bisher kei-
nerlei Probleme.

Da die für den Export von Pflanzkartoffeln in die EU zugelas-
senen Gebiete in Kanada jedoch nicht als vollständig frei von
Kartoffelringfäule angesehen werden können, ist die Einfuhr

ausschließlich in südeuropäische Mitgliedstaaten zulässig. Hier-
bei wird aufgrund der klimatischen Verhältnisse davon ausge-
gangen, dass sich der Erreger im Falle einer unentdeckten Ein-
schleppung nicht etablieren kann. Vor dem Hintergrund der in
jüngerer Zeit mit sporadischen Ausbrüchen von Kartoffelring-
fäule auch in Südeuropa gemachten Erfahrungen erscheint je-
doch für die Zukunft eine Überprüfung der zugrunde liegenden
Risikoabschätzung angebracht.

Solange diese Neubewertung des Risikos nicht abgeschlos-
sen ist, wurde vom Ständigen Ausschuss Pflanzenschutz 
der Kommission v. a. aufgrund der sehr guten Erfahrungen
in der Vergangenheit eine Verlängerung der Entscheidung
2003/61/EG für weitere drei Jahre beschlossen. Einfuhren
kanadischer Pflanzkartoffeln sind somit in den Zeiträumen
1. Dezember 2005 bis 31. März 2006, 1. Dezember 2006 bis
31. März 2007 und 1. Dezember 2007 bis 31. März 2008 nach
Griechenland, Italien, Malta, Portugal, Spanien und Zypern
möglich.
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Einfuhren ägyptischer Speisekartoffeln
auch in der Saison 2005/2006 möglich

Entsprechend der Quarantäne-Richtlinie 2000/29/EG sind Ein-
fuhren von Speisekartoffeln aus Drittländern grundsätzlich
verboten. Von diesem Einfuhrverbot ausgenommen sind Alge-
rien, Ägypten, Israel, Libyen, Marokko, Syrien, Schweiz, Tu-
nesien und die Türkei. Im Falle Ägyptens sind die Einfuhren
jedoch seit nunmehr fast 10 Jahren nur im Rahmen einer Aus-
nahmeentscheidung der Europäischen Kommission möglich.
Die Gründe für diese Sonderregelung liegen im Vorkommen
der Schleimkrankheit der Kartoffel (Ralstonia solanacearum)
in Ägypten und den immer wieder vorkommenden Befallsfest-
stellungen in für die Einfuhr in die EU vorgesehenen Kartof-
felsendungen.

Die Ausnahmeentscheidung enthält eine ganze Reihe spezifi-
scher Anforderungen, die vor allem in Ägypten einzuhalten sind,
aber auch bei der Einfuhr in die Gemeinschaft durch den zustän-
digen Pflanzenschutzdienst zu erfüllen sind. Für den Export zu-
gelassen sind ausschließlich Kartoffeln, die in einem von den
ägyptischen Behörden ausgewiesenen „befallsfreien Gebiet“
(pest free area, PFA) produziert wurden und das Basispflanzgut
aus Ländern der EU stammt. Bei der Ausweisung dieser Gebiete
ist der Internationale Standard für Pflanzengesundheitliche
Maßnahmen Nr. 4 (Pest Surveillance – Requirements for the
Establishment of Pest Free Areas) zugrunde zu legen. Die von
Ägypten jeweils für die folgende Saison vorgeschlagenen PFAs
werden von einer Expertenarbeitsgruppe der Kommission an-
hand der vorgelegten Daten geprüft und vom Ständigen Aus-
schuss Pflanzenschutz angenommen. Mit einer Kommissions-
entscheidung (zuletzt Entscheidung 2004/836/EG) werden dann
die Bedingungen für die jeweils folgende Einfuhrsaison (i. d. R.
Januar bis April) festgelegt.

Trotz den strengen Anforderungen wird im Rahmen der in-
tensiven Einfuhrkontrollen immer wieder Befall mit Ralstonia
solanacearum festgestellt. Die Entscheidung sieht in diesem
Zusammenhang vor, dass nach der fünften durch Laborunter-
suchungen bestätigten Befallsfeststellung die Kommission für
den Rest der Saison einen Einfuhrstopp verhängen kann. In


